
Satzung 
für den steuerbegünstigten Betrieb gewerblicher Art 

„Heider Marktfrieden“ 
der Stadt Heide 

 
     
Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschluss 
der Ratsversammlung vom 18.12.2002 folgende Satzung erlassen: 
   
      § 1 
 

(1) Der „Heider Marktfrieden“, Postelweg 1, 25746 Heide, verfolgt 
ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 
Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. 
 

(2) Zweck der Veranstaltung ist die Darstellung Dithmarscher Kulturgutes und 
Brauchtums des 15./16. Jahrhunderts. Der Satzungszweck wird 
verwirklicht durch ein seit 1990 alle zwei Jahre stattfindendes 
Historienspektakel am ersten Juli-Wochenende auf dem Heider Marktplatz, 
wo durch einen historischen Markt, ein Festspiel und eine Dithmarscher 
Bauernhochzeit das Rad der Geschichte um über 500 Jahre zurückgedreht 
wird.   

 
§ 2 
 

Die in § 1 genannte Einrichtung der Stadt Heide ist selbstlos tätig; sie verfolgt nicht in 
erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 

 
      § 3 
 

(1) Mittel der in § 1 genannten Einrichtung dürfen nur für die satzungsmäßigen 
Zwecke verwendet werden. Die Stadt Heide erhält keine Zuwendungen aus 
Mitteln dieser Einrichtung. 

 
(2) Die Stadt Heide erhält bei Auflösung oder Aufhebung der in § 1 genannten 

Einrichtung oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke das verbleibende 
Vermögen; sie hat es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige 
steuerbegünstigte Zwecke zu verwenden. 

   
§ 4 

 
Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Einrichtung fremd sind, 
oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 
 
 
Heide, den 19.12.2002 
Gez. Stecher 
Bürgermeister 


